
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Migrationspolitik
Akteure Koller, Arnold (cvp/pdc) BR EJPD / CF DFJP
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Migrationspolitik, 1990 - 1999. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
10.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Bürgerrecht

1Sozialpolitik
1Soziale Gruppen

1Migrationspolitik

4Asylpolitik

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
EG Europäische Gemeinschaft
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
BFA Bundesamt für Ausländerfragen
ANAG Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer

DFJP Département fédéral de justice et police
AELE Association européenne de libre-échange
UE Union européenne
EEE l'Espace économique européen
USS Union syndicale suisse
CE Communauté européenne
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
OFE Office fédéral des étrangers
LSEE Loi féderal sur le séjour et l’établissement des étrangers

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Beide Parlamentskammern hiessen den im Vorjahr vom Bundesrat vorgeschlagenen
Verfassungsartikel für eine Erleichterung der Einbürgerung junger Ausländer und
Ausländerinnen gut. Gemäss den Ausführungen von Bundesrat Koller im Ständerat ist
vorgesehen, dass für in der Schweiz geborene oder in die Schule gegangene
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 Jahren das Verfahren vereinfacht, die
vorgeschriebene Wohnsitzdauer in der Einbürgerungsgemeinde verkürzt und die
Gebühren reduziert werden sollen. Im Ständerat erwuchs dem Vorschlag keine
Gegnerschaft; im Nationalrat opponierten Schweizer Demokraten (SD) und Lega, die
Autopartei (AP) sowie der Freisinnige Giger (SG). Der neue Verfassungsartikel wurde hier
mit 113 zu 19 Stimmen angenommen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Auf einen besonders schmerzlicher Aspekt des Saisonnierstatuts wurde eine breitere
Öffentlichkeit aufmerksam, als bekannt wurde, dass Bundespräsident Koller jene
Kantone — rund ein Dutzend, vor allem welsche — zur Ordnung rufen wollte, die illegal
in der Schweiz lebende Saisonnierkinder einschulen, ohne dies der Fremdenpolizei zu
melden. Als sich jedoch die interkantonale Erziehungsdirektorenkonferenz hinter diese
Praxis stellte, das Recht auf Bildung jedes Menschen betonte und sich weigerte, zum
verlängerten Arm der Polizei zu werden, sah sich der Vorsteher des EJPD zum Einlenken
gezwungen. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.09.1990
MARIANNE BENTELI

Nachdem Bundesrat Koller am Abstimmungsabend vom 25. Juni angesichts der
Ablehnung der Lockerung der "Lex Friedrich" bekannt hatte, die Schweiz habe
offensichtlich ein Ausländerproblem, trafen sich im Sommer Vertreter und
Vertreterinnen der Bundes- und Kantonalbehörden, der Parteien und Hilfswerke in
Bern zu einer Migrationskonferenz, um neue Wege in der Ausländer- und Asylpolitik
aufzuzeigen. An dieser Tagung sprach sich Koller dafür aus, dass die Ausländerpolitik
fürs Volk verständlicher formuliert werden müsse und auch längerfristigen
Entwicklungen Rechnung zu tragen habe. Nur so könne verhindert werden, dass die
Einwanderungspolitik zur "Schicksalsfrage" wird, welche die Schweiz über Jahre hinaus
in der Innen- und Aussenpolitik blockieren könnte. Koller räumte ein, dass die bisherige
Ausländerpolitik zu stark auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet gewesen sei
und gesellschaftspolitische Nebenwirkungen nicht genügend beachtet habe. Doch auch
die künftige Migrationspolitik wird nach den Vorstellungen des Justizministers die
Ansprüche von Industrie und Gewerbe zu berücksichtigen haben; zu ihren
Grundpfeilern gehöre aber in gleichem Masse die Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit, die Einhaltung der humanitären Verpflichtungen und das Gebot der
internationalen Solidarität. Besondere Bedeutung mass Koller der Zusammenarbeit
über die Landesgrenzen hinweg zu, da die Schweiz immer weniger in der Lage sein
werde, die Migrationsprobleme im Alleingang zu lösen. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.08.1995
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Behandlung einer parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE),
welche kürzere Fristen für die Einbürgerung von Ausländern verlangt, forderte eine
Minderheit der Staatspolitischen Kommission unter Angéline Fankhauser (sp, BL) eine
Gesetzesgrundlage zur Förderung der Integration der Ausländer. Da Bundesrat Koller
für die kommenden Monate einen Revisionsentwurf für das Ausländerrecht in Aussicht
stellte, der auch einen Integrationsartikel enthalten soll, wurde die Motion mit
Einverständnis der Autorin - und gegen den Widerstand der FP - in der Postulatsform
angenommen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1995
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat nahm vor den Sommerferien wichtige Ernennungen im Asyl- und
Ausländerbereich vor. Er wählte überraschend nicht einen Asylexperten als neuen
Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF), sondern einen Wirtschaftsdiplomaten,
den Exekutivdirektor der Weltbankgruppe in Washington, Jean-Daniel Gerber. Dieser
trat am 1. November die Nachfolge von Urs Scheidegger an, der wegen
Gesundheitsproblemen seit Oktober des Vorjahres seine Direktionsaufgaben nicht
mehr hatte wahrnehmen können. Den zweiten vakanten Spitzenposten, die Direktion
des Bundesamtes für Ausländerfragen (BFA), besetzte er mit dem Juristen Peter
Huber. Huber hatte bereits seit Anfang 1997 als Interimschef des BFA gewirkt. Er war
1982 zum Chef der Bundespolizei ernannt worden, wurde dann aber 1991 in der Folge
der Fichen-Affäre beurlaubt. Bis zu seinem Eintritt ins BFA erfüllte er Spezialaufgaben
für Departementschef Koller. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 24.07.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die 1995 von rechtsbürgerlichen Kreisen
eingereichte Volksinitiative "für eine Regelung der Zuwanderung", welche den
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung auf 18% beschränken will, ohne
Gegenvorschlag Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Bundespräsident Koller
begründete die Haltung der Regierung vor allem mit aussenpolitischen Argumenten.
Eine Annahme der Initiative würde möglicherweise das Abkommen mit der EU über den
freien Personenverkehr in Frage stellen, was durchaus auch zu einer Schlechterstellung
der Schweizer im Ausland führen könnte. Im weiteren gefährde die Initiative die
Weiterführung der humanitären Flüchtlingspolitik. Er führte aber auch innenpolitische
Motive an. Erstens habe sich aus den oben angeführten Gründen der Ausländeranteil in
den letzten Jahren ohnehin bei rund 19% der Wohnbevölkerung eingependelt, womit
das Ziel der Initiative mit einer geringfügigen Abweichung eigentlich erreicht sei. Eine
rigorose Beschränkung auf einen gewissen Prozentsatz könnte auch dazu führen, dass
der Wirtschaftsstandort Schweiz nicht mehr genügend Fachkräfte aus dem Ausland
rekrutieren könnte, was der zunehmenden Globalisierung widerspreche. Internationale
Konventionen wie das Dienstleistungsabkommen Gats müssten allenfalls aufgekündigt
werden. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.08.1997
MARIANNE BENTELI

Anlässlich der ersten nationalen Integrationskonferenz betonten sowohl
Bundespräsident Koller wie auch der Präsident der Eidgenössischen
Ausländerkommission, Nationalrat Caccia (cvp, TI), eine möglichst rasche und gute
Integration der ausländischen Wohnbevölkerung liege im Interesse beider Seiten.
Spannungen und Konflikte im Zusammenleben könnten nur auf diese Weise abgebaut
werden. Laut Koller kann und soll von den Ausländerinnen und Ausländern nicht
erwartet werden, ihre angestammte kulturelle Eigenart aufzugeben. Aber jede
Integration müsse zumindest dort mit gewissen Anpassungen verbunden sein, wo Teile
der Herkunftskultur zentralen Werten und Normen des Aufnahmelandes
widersprechen. Integration dürfe weder als absolute Toleranz der ansässigen
Bevölkerung noch als völlige Unterordnung der Zugewanderten verstanden werden.
Ähnlich sah es auch der Präsident der Ausländerkommission. Gefordert seien
Aufnahmebereitschaft von den einen sowie Wille und Fähigkeit zur Anpassung von den
anderen. Angesichts der hohen Arbeitslosenquote unter den ausländischen
Arbeitskräften plädierte er für ein Umdenken in der Zulassungspolitik. In erster Linie
müsse für die berufliche Wiedereingliederung der bereits hier Lebenden gesorgt
werden; im Gegenzug sei es geboten, mit Bewilligungen für neue Arbeitskräfte aus dem
Ausland noch zurückhaltender zu sein.

Sowohl Koller wie Caccia unterstrichen die Bedeutung eines Integrationsartikels in dem
in Revision befindlichen Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer (Anag). Mit dieser Teilrevision des Ausländergesetzes möchte der Bund
künftig eine grössere politische und finanzielle Mitverantwortung in diesem Bereich
übernehmen. Bisher konnte er die Bemühungen in den Kantonen nur indirekt und
punktuell unterstützen, beispielsweise in der Berufsbildung. Dabei wäre gerade in den
Bereichen Information, Sprachförderung und Allgemeinbildung ein grösseres
Engagement auf gesamtschweizerischer Ebene erforderlich. Koller versicherte, der
Bund wolle sich keine zusätzlichen Kompetenzen anmassen. Die Hauptaufgabe bei der
Integration müsse weiterhin von Kantonen, Gemeinden und Privaten geleistet werden.
Caccia warf die umstrittene Frage nach der Mitverantwortung der Wirtschaft für die
ausserberufliche Integration auf. Er erinnerte dabei an das Anfang der achtziger Jahre
knapp gescheiterte Ausländergesetz, das die Kantone dazu ermächtigen wollte, die
Arbeitgeber zur Mitfinanzierung der Integration und zur Betreuung zu verpflichten. 7

ANDERES
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Bereits in der Vernehmlassung zur Aktualisierung der Bundesverfassung hatten SP und
SGB beantragt, die Integration der Ausländerinnen und Ausländer als eines der
Sozialziele neu zu verankern. Entsprechend beantragte Brunner (sp, GE) im Ständerat in
Art. 41, dass sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer Mittel und ihrer Zuständigkeiten
dafür einsetzen, dass jede ausländische Person sozial und beruflich integriert wird. Sie
verwies darauf, dass eines der Hauptanliegen der Verfassungsrevision die Übernahme
der heutigen Realität sei, weshalb es nicht angehe, bei den sozialen Zielen, die sich die
Gesellschaft setze, eine derart bedeutende Minderheit der Bevölkerung nicht speziell
zu erwähnen. Mit dem Argument, dass man nicht die Integrationsbemühungen einer
einzelnen Minderheit besonders privilegieren könne, die Kompetenz des Bundes,
ausländerpolitisch zu handeln, mit Art. 121 zudem ohnehin gegeben sei, wurde der
Antrag mit 31 zu 4 Stimmen abgelehnt.

Im Nationalrat folgte Hubmann (sp, ZH) diesem Hinweis und regte einen neuen
zusätzlichen Absatz im Ausländerartikel an, in dem gesagt werden sollte, dass der Bund
die soziale und berufliche Integration der Ausländerinnen und Ausländer fördert.
Bundesrat Koller verwies auf die laufende Teilrevision des ANAG, in welchem ein
Integrationsartikel materiell zwar angenommen, bis zum Zeitpunkt dieser Beratung aber
an der Ausgabenbremse gescheitert war. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses
wichtige ausländerpolitische Anliegen auf Gesetzesstufe geregelt werden könne. Es auf
Verfassungsstufe zu erheben, schien ihm aber übertrieben, da die Ausländerpolitik ja
noch andere Ziele verfolge, wie etwa das ausgewogene Verhältnis zwischen
einheimischer und ausländischer Bevölkerung, die alle auch nicht explizit in die
Verfassung aufgenommen worden seien. Auf seinen Antrag wurde der Antrag mit 88 zu
67 Stimmen abgelehnt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.01.1998
MARIANNE BENTELI

Art. 121 der revidierten Bundesverfassung (zuvor Art. 112) behandelt Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer. Gemäss Vorschlag des Bundesrates wird in Abs. 1 gesagt,
dass die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die
Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl
Sache des Bundes ist. Während dieser Absatz im Ständerat unbestritten war, beantragte
eine rechtsbürgerliche Minderheit im Nationalrat eine Aufteilung in zwei Absätze. Bei
den Bestimmungen über die Ausländer hielt sich der Vorschlag an den Text des
Bundesrates. Die Asylerteilung sollte hingegen verschärft formuliert werden.
Insbesondere wollte die Minderheit sagen, dass die Schweiz im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen verfolgten und an Leib und Leben gefährdeten Ausländern
und Ausländerinnen Asyl erteilt, soweit es für das Land tragbar ist. Bundesrat Koller bat
den Rat, diesen Antrag abzulehnen, da damit der heute international massgebende
Flüchtlingsbegriff über die Verfassung eingeschränkt würde. Der Antrag wurde ohne
eigentliche materielle Diskussion mit 123 zu 25 Stimmen deutlich verworfen.

In Abs. 2 sollte nach den Vorstellungen des Bundesrates gesagt werden, dass der Bund
Ausländer und Ausländerinnen aus der Schweiz ausweisen kann, wenn sie die
Sicherheit des Landes gefährden. Auf Antrag ihrer Kommissionen stimmten beide
Kammern einer Ausdehnung der Zuständigkeiten zu. Im definitiv angenommenen Absatz
steht nun, dass Ausländerinnen und Ausländer ausgewiesen werden können, wenn sie
die Sicherheit des Landes gefährden; damit erhalten die Kantone die Möglichkeit,
ebenfalls aktiv zu werden. Die bereits bei Abs. 1 aktive Minderheit strebte auch hier eine
Verschärfung an, indem die Kann- durch eine Mussformulierung ersetzt werden sollte.
Koller bat den Rat erneut um Ablehnung, da eine zwingende Formulierung dem Non-
refoulement-Prinzip widersprechen würde. Der Antrag unterlag mit 121 zu 32 Stimmen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession scheiterte der Integrationsartikel im revidierten Gesetz über
Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern (Anag) im Nationalrat mit zuerst 98 zu 28
Stimmen und – nach zweimaliger Wiederholung der Abstimmung – mit 96 zu 54
Stimmen erneut an dem für neue Bundesaufgaben mit Finanzfolge notwendigen
qualifizierten Mehr von 101 Stimmen. Bundesrat Koller verwies vergebens darauf, dass
hier nicht unbesehen neue Ausgaben geschaffen würden, da ja das Parlament im
Rahmen seiner Budgethoheit alljährlich darüber bestimmen könnte, welche Beiträge
tatsächlich für diesen Bereich gesprochen werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI
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Mit 130 zu 19 Stimmen empfahl der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates die
Volksinitiative ”für eine Regelung der Zuwanderung” Volk und Ständen zur Ablehnung.
Das 1995 von einem rechtsbürgerlichen Komitee eingereichte Begehren will den Anteil
der Ausländer an der gesamten Bevölkerung auf 18 Prozent beschränken. Von dieser
Stabilisierungsrechnung ausgenommen würden qualifizierte Wissenschafter,
Führungskräfte, Künstler, Schüler und Studenten. Mitzählen müsste man aber
Asylbewerber, vorläufig Aufgenommene und Kriegsflüchtlinge, die heute nicht in der
Ausländerstatistik erscheinen.
Für die FDP warf Fritschi (ZH) der Initiative ihren rein quantitativen Ansatz vor, der die
Bedürfnisse eines auf Flexibilität angewiesenen Arbeitsmarktes ignoriere. Im Namen der
SP stellte Thanei (ZH) fest, Finanzen liessen sich stabilisieren, Menschen dagegen nicht.
Als ethisch nicht akzeptabel bezeichnete Ducrot (cvp, FR) das Ansinnen,
gewissermassen zwischen ”guten” und ”schlechten” Ausländern zu unterscheiden, oder
– wie es die Luzerner Grüne Bühlmann sah – sozusagen die ”unrentablen”
auszuschliessen. Erwähnt wurden aber auch die Bedeutung der Gastarbeiter für die
Finanzierung der AHV und die praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer
derartigen Quotenpolitik. Bundesrat Koller warnte vor den möglichen Konflikten dieser
Initiative mit bereits eingegangenen internationalen Verpflichtungen der Schweiz und
mit dem ausgehandelten Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Zudem stellte er
in Aussicht, 1999 den Entwurf zu einem totalrevidierten Gesetz über Aufenthalt und
Niederlassung von Ausländern (Anag) in die Vernehmlassung zu geben, welcher dann als
faktischer Gegenvorschlag zur Initiative betrachtet werden könne. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1998
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Kollerunterstützte diese Argumente voll und ganz. Er war deshalb bereit, eine
Motion der staatspolitischen Kommission entgegen zu nehmen, welche die wichtigsten
Grundsätze der künftigen Ausländerpolitik auflistet. Die Begrenzung der ständigen
ausländischen Wohnbevölkerung soll nach wie vor ein Ziel sein, allerdings unter
Beachtung der völkerrechtlichen Verpflichtungen, der wirtschaftlichen Bedürfnisse und
der humanitären Tradition. Das Saisonnierstatut ist gemäss Ständerat durch eine
Kurzaufenthaltsbewilligung zu ersetzen, und die Rekrutierung von Arbeitskräften soll
nicht mehr nach dem rassismusverdächtigen Drei-Kreise-Modell, sondern nach einem
dualen System (EU/Efta-Staaten gegen den „Rest der Welt“) erfolgen. Zudem soll die
Integration der ansässigen Bevölkerung verstärkt und gegen Missbräuche
konsequenter vorgegangen werden. Die Motion wurde mit 31 zu 5 Stimmen überwiesen.
Lediglich als Postulat angenommen – und zwar mit 20 zu 9 Stimmen – wurde eine
Motion Reimann (svp, AG), welche in vielen Teilen mit der Kommissionsmotion identisch
war, generell aber eine weitere Verschärfung verlangte; so sollte etwa der
Familiennachzug auf ein völkerrechtlich zulässiges Minimum beschränkt werden.
Ständerat Aeby (sp, FR) hatte eine weitere Motion eingereicht, welche die Missbräuche
auch auf Arbeitgeberseite (Schwarzarbeit) bekämpfen wollte und die erleichterte
Einbürgerungen von jungen Ausländerinnen und Ausländern der zweiten und dritten
Generation forderte. Angesichts des Widerstandes im Rat zog er seine Motion zurück.
Der Nationalrat befand, so kurz vor dem Abschluss der Vorarbeiten zur Totalrevision
des Anag sei es nicht mehr angezeigt, dem Bundesrat einen verbindlichen Auftrag zu
erteilen, weshalb er die ständerätliche Motion nur in Postulatsform überwies. 12

MOTION
DATUM: 07.10.1999
MARIANNE BENTELI

Asylpolitik

Im Mai stellte der Bundesrat einen neuen Bericht zur Ausländer- und Flüchtlingspolitik
vor. Anders als der Strategiebericht zwei Jahre zuvor entstand dieser nicht mehr unter
Federführung des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF), sondern unter jener des Biga. Im
Vordergrund stehen denn auch mehr arbeitsmarktorientierte Fragestellungen.
Hauptpunkt der mittelfristigen Ausländer- und Asylpolitik sei es, so führte Bundesrat
Koller an der Pressekonferenz aus, eine EWR-konforme Ausländerpolitik zu definieren.
Nach dem Willen des Bundesrat soll inskünftig ein Drei-Kreise-Modell zum Zug
kommen. Der innere Kreis umfasst die EG- und Efta-Staaten. Deren Bürger sollen
schrittweise keinen ausländer- oder beschäftigungspolitischen Beschränkungen mehr
unterliegen, sowie dies ab 1993 auch im Rahmen des geplanten EWR vorgesehen ist. 
Im zweiten Kreis des Modells befinden sich einerseits die traditionellen
Rekrutierungsländer ausserhalb des EG- und Efta-Raumes, in denen bisher weniger
qualifizierte Arbeitskräfte angeworben wurden. Konkret war damit Jugoslawien
gemeint. Bürger dieser Staaten sollen nur noch als Saisonniers oder Jahresaufenthalter
in unserem Land arbeiten können, wenn die Reserven aus dem inneren Kreis erschöpft
sind. Dem zweite Kreis ordnete der Bundesrat anderseits alle jene Länder zu, mit denen

BERICHT
DATUM: 16.05.1991
MARIANNE BENTELI
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die Schweiz enge kulturelle Beziehungen unterhält (Nordamerika, eventuell auch
Australien, Neuseeland und die Länder Ost- und Südosteuropas). Hier erhofft sich der
Bundesrat eine vermehrte Rekrutierung von hochqualifizierten Arbeitskräften. Für die
Staaten des zweiten Kreises wird aber ein strenger politischer Massstab angelegt: sie
müssen demokratisch regiert sein und die Menschenrechte beachten, asylrechtlich also
zu den "safe countries" zählen. Zum dritten Kreis werden alle übrigen Länder
gerechnet; dort würden grundsätzlich keine Arbeitskräfte rekrutiert. Ausnahmen für
vorübergehende Aufenthalte von Spezialisten sollen indessen möglich sein. Ansonsten
wird für Menschen des äussersten Kreises die Schweiz höchstenfalls Asylland bleiben.
Im Bereich der Asylpolitik setzte der Bundesrat zwei Schwerpunkte. Einerseits will er
inskünftig vermehrt dazu beitragen, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in
den Herkunftsländern zu verbessern, um die Ursachen der Auswanderung zu beseitigen.
Andererseits strebt er eine immer engere Zusammenarbeit mit den anderen
europäischen Aufnahmestaaten an (Erstasylabkommen, Harmonisierung des Asylrechts,
Datenaustausch). Zudem bekräftigte er erneut seinen Willen, die durch die dritte
Asylgesetzrevision geschaffenen Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung
möglichst voll auszuschöpfen. 13

Mit polizei- und ausländerrechtlichen Massnahmen wollen die Staaten Ost- und
Westeuropas der illegalen Einwanderung Herr werden und internationalen
Schlepperbanden das Handwerk legen. Dies beschlossen im Herbst in Berlin die Innen-
und Justizminister aus 28 europäischen Staaten, unter ihnen Bundesrat Koller. 14

ANDERES
DATUM: 01.11.1991
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 1993, S. 2346 ff.; AB NR, 1993, S. 2591; AB SR, 1993, S. 1132; AB SR, 1993, S. 663 ff.; BBl, 1993, IV, S. 564
2) Schulstreit: NZZ, 27.9.90; LNN, 29.9.90; Bund, 27.11.90. Lebensbedingungen illegal eingereister Saisonnierkinder: Bund,
23.5.90; SN, 29.5.90; Vat, 21.6.90; BZ, 28.6.90; BaZ, 25.8.90; LNN, 4.9.90; WoZ, 14.9.90.
3) Documenta, 1995, Nr. 3, S. 20 ff. (Rede von BR Koller anlässlich der Migrationstagung); Ww, 24.8.95; Presse vom 25.8.95.
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